
Rechtsinformation des NÖ Landesverein für Sachwalterschaft und Bewohnervertretung 
rechtssache Ausgabe 2007 

Entscheidung über medizinische Behandlungen 
 
 
Entscheidungsbefugnis  Voraussetzungen/Zuständigkeit
      
 
Patient     bei vorhandener Einsichts- und Urteilsfähigkeit 
     oder 
     verbindlicher Patientenverfügung 
     Patient entscheidet allein 
 
Arzt     bei Notfallsbehandlung 

(Lebensgefahr, schwere Gesundheitsschädigung) 
     Arzt entscheidet allein 
 
Angehöriger    bei fehlender Einsichts- und Urteilsfähigkeit 
     und 
     Registrierung im ÖZVV 
     und 
     einfacher medizinischer Behandlung 
     Angehöriger entscheidet allein 
 
Vorsorgebevollmächtigter  bei fehlender Einsichts- und Urteilsfähigkeit 
     und 
     Zuständigkeit des Vorsorgebevollmächtigten 

 
     einfache Behandlung 

eigenhändige oder fremdhändige Vorsorgevollmacht  
     Vorsorgebevollmächtigter entscheidet allein 
 
     schwerwiegende Behandlung 
     Errichtung vor Gericht, Rechtsanwalt, Notar 
     Vorsorgebevollmächtigter entscheidet allein 
 
Sachwalter    bei fehlender Einsichts- und Urteilsfähigkeit  

und  
Zuständigkeit des Sachwalters 
 
einfache Behandlung

     Sachwalter entscheidet allein 
 
     schwerwiegende Behandlung 

• Bestätigung durch zweite ärztliche Meinung 
(second opinion) – Sachwalter entscheidet allein 

• bei fehlender second opinion bzw. Ablehnung 
durch behinderte Person – Sachwalter 
entscheidet mit gerichtlicher Genehmigung 

 
Gericht Ablehnung der Behandlung durch den Sachwalter  

und  
Gefährdung des Wohles der behinderten Person 

     Gericht entscheidet  
• ersetzt Zustimmung des Sachwalters  

oder 
• bestellt neuen Sachwalter 
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Entscheidung über medizinische Behandlungen bei Personen unter 
Sachwalterschaft 

 
 

Zuständigkeit des Sachwalters 
(Beschluss) 

 
 
 

 
 

als Angelegenheit definiert oder 
für alle Angelegenheiten bestellt 

 
 

nicht zuständig 
 

    
    

                      Behinderte Person ist Behinderte Person ist 
    

einsichts- und  
urteilsfähig 

nicht einsichts-u.  
urteilsfähig 

nicht einsichts- und 
 urteilsfähig 

einsichts- und 
urteilsfähig 

    
 

Behinderte Person  
entscheidet selbst 

  
Erweiterung des  

Beschlusses 

 
Behinderte Person 
entscheidet selbst 

    
 Sachwalter entscheidet über die medizinische 

Behandlung 
 
 

 

Zustimmung  

Notfallsbehandlung 
(„Vitale Indikation“) 
Arzt entscheidet 

Ablehnung  
 

    
   

Schwerwiegende  
Behandlung 

Einfache  
Behandlung 

Einfache 
Behandlung 

Schwerwiegende  
Behandlung 

    
 

Sachwalter entscheidet 
allein: zusätzliches (2.) 
ärztliches Zeugnis 
erforderlich 
                 oder 

Sachwalter 
entscheidet allein 

Sachwalter 
entscheidet allein 

Sachwalter entscheidet 
allein: zusätzliches (2.) 
ärztliches Zeugnis 
erforderlich 
             oder 

Sachwalter entscheidet mit 
gerichtlicher Genehmigung: 
Fehlen des 2. ärztlichen 
Zeugnisses oder Ablehnung 
der Behandlung durch die 
behinderte Person 

  Sachwalter entscheidet mit 
gerichtlicher Genehmigung: 
Fehlen des 2. ärztlichen 
Zeugnisses oder Ablehnung 
der Behandlung durch die 
behinderte Person 

    
    

 Gefährdung des Wohls der behinderten Person 
  

Gericht entscheidet:  
Ersetzt Zustimmung des Sachwalters  

oder 
Überträgt Sachwalterschaft an andere Person 

  
 
 

Margot Prinz, Referentin für Rechtsangelegenheiten 


